
Bia Siff, 6 der Dianstanurei s ?zng 1/86 regelt detailliert
die Anwendung von Disziplinär-, S i ofc,e r trage - und 
Zwangsmaßnahmen iia UniarsachungshaftVollzug des 
MfS, dis mit den Eesilegungen der ^Gemeinsamen Mwai- 
sung über die Durchführung dar Untersuchungshaft*’ vom 
2 2 ,5 ,19oO iia wes entliehen übereinstimrai.

DisziplinnriaaSnalaaen sind bei schuldhaften Verstößen 
Verhafteter gegen die Pflichten, und Verhaltensrage ln 
anzuwenden,

.amit dienen sie dam Zweck, eine für die Auf recht
eren! tung der Sicherheit, Ordnung und Disziplin not
wendige Verhaltensweise Verhafteter durcuzusetzan 

» und zur Sicherung des Strafverfahrens beisutragen.

Resultierend aus den langjährigen Erfahrungen erge
ben sieh unseres Erachtens folgende Grundsätze der 
Anwendung disziplinärer Maßnahmen:

1, Die Veranlassung von Di3 3iplinaraaßnahmen gegen
über Verhafteten hat nach gründlicher Prüfung 
der Voraussetzungen - soweit Gefahr im Verzüge 
nicht vorliegt - differenziert zu erfolgen.

Am wirkungsvollsten sind Disziplinarmaßnahmen, 
wenn sie von den betreffenden Verhafteten auch 
als rechtmäßig erkannt und. respektiert werden.


